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Bebauungsplan "Bachmehring Südost" in der Gemeinde Eiselfing 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum o.g. Vorgang nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 

 

1 Wasserwirtschaftliche Prüfung 

 

1.1 Starkniederschläge 

Starkniederschläge und damit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum 

vorhersehbare Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr große Schäden her-

vorrufen können. Starkregenereignisse können flächendeckend überall auftreten 

und werden voraussichtlich durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität 

weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht unabdingbar, alle 

Möglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Schäden ins Auge zu fassen. Ziel 

muss es dabei sein, alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude bis 

zu den relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem muss durch entsprechend 

angepasste Nutzung der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass emp-

findliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren geschä-

digt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu fordern 

ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksichtigt werden. 
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Gemäß §55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels 

Sickertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stellen 

im Geltungsbereich nachzuweisen. 

Sollten die Untergrundverhältnisse eine oberflächennahe Versickerung nicht oder nicht flä-

chendeckend zulassen, ist von der Gemeinde ein Konzept zur schadlosen Niederschlags-

wasserbeseitigung der öffentlichen und privaten Flächen aufzustellen. Es reicht nicht aus, 

die Grundstückseigentümer zur dezentralen Regenwasserversickerung zu verpflichten. 

Schützende Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Bei schwierigen hydrologi-

schen Verhältnissen sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Re-

genwasseranfalles (z.B. durch Gründächer) genutzt werden. 

Es ist für das Baugebiet eine ausgeglichene Wasserbilanz anzustreben, d.h. die Wasserbi-

lanzgrößen Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Versickerung sowie Verdunstung im 

Baugebiet sind dem unbebauten Referenzzustand anzugleichen.  

 

1.2 Oberflächengewässer 

An der östlichen Grenze des Plangebietes verläuft der Weihergraben, der an der südlichen 

Grenze des Bebauungsplans einen Zulauf mit rund 50 m Länge aufweist. Aufgrund der nur 

geringen Fließlänge der beiden Gewässer verbunden mit einem vernachlässigbaren Ein-

zugsgebiet dürfte selbst bei größeren Niederschlagsereignissen dessen Einfluss auf die ge-

planten Wohngebäude von untergeordneter Bedeutung sein.  

 

1.3 Hanglage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt an einem nach Osten exponierten Hang mit einer Neigung bis zu 7 %. 

Bei Starkniederschlägen ist das Auftreten von wild abfließendem Wasser nicht auszuschlie-

ßen.  

 

2 Folgerungen für die Bauleitplanung 

Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Hochwassergefahren, kann die 

Gemeinde Eiselfing im Rahmen der Bauleitplanung durch Festsetzungen und Hinweise ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürger leisten. Hinsichtlich der genannten Ge-

fährdung halten wir folgende Festsetzungen für notwendig: 

 

2.1 Starkniederschläge 

Die Ausführungen zu den Starkniederschlägen in den Hinweisen des o.g. Bebauungsplanes 

begrüßen wir sehr. Wir bitten jedoch den dritten und vierten Absatz dieses Punktes in die 

Festsetzungen zu übertragen.  

Darüber hinaus empfehlen wir im Sinne einer wassersensiblen Bauleitplanung (s.u.) auch die 

Begrünung von Flachdächern für die Parzelle 1 – 3 festzusetzen. Die Gemeinde kann eben-

so freizuhaltende Flächen für die Wasserwirtschaft zur Verdunstung, Rückhalt und Versicke-

rung von Niederschlagswasser auf den jeweiligen Parzellen festsetzen. Wir raten der Ge-

meinde hiervon Gebrauch zu machen (vgl. §9 Abs. 1 Nr. 16 d) BauGB).  

Auch für die künftige Siedlungsentwicklung sollte bereits jetzt schon die Starkregenthematik 

angemessen berücksichtigt werden. Wir möchten daran erinnern, dass die Kanalisation bei 

einem Starkregenereignis in der Regel bereits nach kurzer Zeit überlastet ist. Dies kann zum 
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Beispiel über freizuhaltende Notwasserwege in Form einer Mulde geschehen.  

 

2.2 Hanglage des Plangebietes 

Aufgrund der Hanglage des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abfließendem Wasser 

zu rechnen, das auch in Gebäude eintreten kann. Dadurch bedingt kann es zu flächiger 

Überflutung von Straßen und Privatgrundstücken kommen, ggf. auch mit Erosionserschei-

nungen. Wir empfehlen eine wassersensible Bauleit- und Gebäudeplanung.  

Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des 

flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert 

werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt.  

 

2.3 Niederschlagswasser 

Wir bitten die Sickerschächte zu streichen. Sickerschächte sind nicht zulässig. Weiterhin 

empfehlen wir die Festsetzung von Rigolen je Grundstück, so kann dieses einerseits in nie-

derschlagsfreien Zeiten zur Bewässerung verwendet werden und andererseits kann der Ab-

fluss bei Starkregen gepuffert und so die Hochwassergefahr minimiert werden. 

 

3 Hinweise 

 

3.1 Informationen zu Hochwasser 

Wir raten dringend zu einer wassersensiblen Bauleit- und Gebäudeplanung. 

Zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas sowie um einen Beitrag zur Vorsorge vor Klima-

änderungen zu leisten, sollten alle Flachdächer und Garagen zu begrünt werden. Auf ausrei-

chende breitflächige Verdunstungs- und Versickerungsanlagen ist im Sinne des Arbeitsblat-

tes DWA-A102 zu achten. 

 

3.2 Vorsorgender Bodenschutz 

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbesonde-

re des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige 

Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schüt-

zen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei 

die DIN 18915 und die DIN 19731. Wir bitten weiterhin das Merkblatt „Bodenkundliche Bau-

begleitung – Leitfaden für die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V., sowie die Hinweise 

in der DIN 19639 zu beachten. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Michael Holzmann 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)
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Rosenheim, den 

§ 18 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und für
Verfahren zu Innenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der
Vorschriften des BauGB vor, wenn aufgrund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB ist die Eingriffsregelung mit
ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach §
1 Abs.7 BauGB zu berücksichtigen. siehe Beiblatt

§ 18 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB
§§ 44 ff BNatSchG
§30 BNatSchG

Der Ausgleich hat durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen zu erfolgen. Um
die Rechtsgültigkeit der Satzung nicht zu gefährden, wird die Gemeinde daher
gebeten, ihre Planung entsprechend zu überarbeiten bzw. zu ergänzen.

Es wird keine Ökokontofläche geplant, daher redaktionell aus der Einleitung zum
Umweltbericht streichen.

Lage des Einzelparkplatzes und der 4,5 m breite Wirtschaftsweg sind zu überdenken.
Ein Fußweg würde hier ausreichen und wildes Parken würde unterbunden.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

16.10.2023 Antunkovic Weber



 

zu 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit

Ermittlung Eingriffs-Ausgleichsberechnung

Die Berechnungen sind zu korrigieren, wobei folgende Punkte besonders zu beachten sind:
Der Planungsfaktor, Beeinträchtigungsfaktor und die Berechnung des Ausgleichsbedarfs in
Tab. 2 müssen überarbeitet werden.
(Keine Anrechnung beim Planungsfaktor (vgl. Leitfaden Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung, Anlage 2) für schichtgerechte Lagerung von Böden, Erhalt des
Weihergrabens, Ausgleich im Geltungsbereich, Verbot tiergruppenschädlicher Anlagen,
Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Vermeidung der Einleitung belastetes Wasser)

Standort der Ausgleichsfläche

Wie bereits im Vorfeld besprochen, ist die Ausgleichsfläche an dieser Stelle ungeeignet.
Durch die Lage direkt am Fußweg, dem Wirtschaftsweg, Parkplatz und öffentlichen
Grünflächen sowie zusätzlich am Gemeinschaftsgarten muss auf jeden Fall mit
Beeinträchtigungen gerechnet werden.
Die Ausgleichsfläche kann hier nur mit einer eindeutigen Abgrenzung und Abschottung durch
beispielsweise Holzzaun und/oder Pflanzung einer dornigen Hecke (Beschilderung) vor
Betreten geschützt werden.
Dies ist in der Planung zu ergänzen und darzustellen.

Eingrünung
Ist die Lücke in der südlichen Eingrünung wegen des Kanals eingezeichnet worden? Um
eine Lücke in der Ortsrandeingrünung zu verhindern, sind passende Gehölze auszuwählen,
z.B. können an dieser Stelle flach wurzelnde Gehölze gepflanzt werden (z.B. Liguster,
Schneeball, Heckenkirsche, roter/schwarzer Holunder). Alternativ ist ein hoch wachsender
Staudensaum im Bereich des Kanals zu pflanzen.

Der Weihergraben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Die vorhandene
Ufervegetation am Weihergraben muss in der Planung dargestellt und als zu erhaltend
festgesetzt werden. Im Umweltbericht wird der Weihergraben nicht genauer beschrieben, es
ist grundsätzlich von einer naturschutzfachlichen hochwertigen Fläche auszugehen;
möglicherweise bereits Biotopschutz nach §30 BNatschG. Eine Kartierung oder
Untersuchung wird nicht gefordert.
Pflegehinweise sind zu ergänzen und auf die Pflege der Ausgleichsfläche abzustimmen.

Artenschutz

Die Themen Beleuchtung und Vogelschlag sind noch zu konkretisieren (s.u.).

Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemäß § 44
BNatSchG auszuschließen.

Bezüglich Insektenfreundlicher Lichtkonzepte fehlen aus naturschutzfachlicher Sicht noch
ein ausführliche Hinweise und Festsetzungen gem. Art 11a BayNatSchG zum Thema
Himmelstrahler und Beleuchtungen. Eine ausführliche Hilfestellung, Tipps und Anregungen
finden Sie unter https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/
an41122voith_et_al_2019_lichtverschmutzung.pdf, hier kurz zusammengefasst:



Formulierungsvorschlag Vogelschutz

Große Glasflächen und Über-Eck-Verglasungen möglichst zu vermeiden.
Einsatz von Glas mit einem möglichst geringen Außenreflexionsgrad (max. 15%, in
vogelreichen Gebieten 12 %)
Sichtbarmachung von Glas mittels hoch wirksamer Markierungen oder feste vorgelagerte
Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender
Sonnenschutz).
Verwendung alternativer, lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien (z. B.
Glasbausteine, halbtransparente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte
Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien)
Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflexionsgrad sind dem Merkblatt „Vogelkollisionen
an Glas vermeiden“ der Schweizer Vogelschutzwarte Sempach, BirdLife Schweiz bzw. dem
derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas und
Licht (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler, 2012) bzw. seinen jeweiligen
Aktualisierungen zu entnehmen. UV-Methoden und Greifvogelsilhouetten gelten als nicht
ausreichend wirksam.

Formulierungsvorschlag - Beleuchtung:

Leuchten:
Abgeschirmter Leuchtentyp, Full-Cut-Off-Leuchte
Reduzierung der Lichtpunkthöhe
Gezielte Lichtlenkung durch geeignete Installation und Reflektoren
Geschlossenes Gehäuse und geringe Oberflächentemperatur
Verzicht auf Bodeneinbaustrahler und Skybeamer, insbesondere für letztere ist eine
gesetzliche Regelung zu empfehlen
Reinweißes Licht mit Wellenlängen unter 540 nm und > 2.700 K vermeiden
Reduktion des kurzwelligen Anteils (UV und Blau)
dauerhafte Beleuchtungen nur auf die Arbeitszeiten beschränkt zulässig sein, außerhalb der
üblichen Arbeitszeiten mit Bewegungsmelder. Zudem: full-cut-off-Leuchten mit einem
Abstrahlwinkel <70° verwenden, Blaulichtfilter; entsprechende Festsetzungen sind noch zu
treffen.

Betriebsweise:
Halbnachtschaltung oder Reduzierschaltung
Beleuchtungsdauer begrenzen: zeitweise abschalten (auch bei Straßenbeleuchtung),
Bewegungsmelder nutzen
Historische Gebäude nur im Winterhalbjahr (November bis März) beleuchten
Wenn Beleuchtung erforderlich ist, dann sollte die Lichtintensität halbiert werden
(Leuchtdichte 0,2 cd/m2)
Streulicht bei der Beleuchtung von Fassaden verringern, Abstrahlung in den Himmel
vermeiden
Übergänge zur freien Landschaft sowie Parks und Grünanlagen sollten – soweit es
Sicherheitsaspekte erlauben – geringer ausgeleuchtet werden
Gehölze nutzen, um die Abstrahlung von beleuchteten Straßen und Plätzen in der Nähe von
Fledermausquartieren zu reduzieren
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